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Wichtige Information zum Traktandum 4  
„Vollservice mit Gebührenanpassung“   (ab 1. Oktober 2011) 
 
Sehr geehrte Genossenschafterinnen, sehr geehrte Genossenschafter 
 
Das Kabelnetz der KFGS ist in einem hervorragenden Zustand und bestens für die heutige digitale 
Technik aufgerüstet. Trotzdem bereiten der Verwaltung 2 Faktoren etwas Sorge und wir möchten 
dies rechtzeitig in richtige Bahnen lenken, so, dass Sie auch in Zukunft vor Überraschungen verschont 
werden. 
Faktor 1:   
Der „bauliche Unterhalt“ Eine massive Kostensteigerung in den letzten Jahren verlangt eine 

Gebührenanpassung um CHF 0.80 – 1.00 pro Monat. 
Faktor 2: 
Service im „Hausbereich“ Sehr viele Hausinstallationen sind technisch nicht mehr auf dem neusten 

Stand. Dieser Umstand ist häufig (ca.70%) verantwortlich für die erheb-
lichen Störungen im gesamten Netz. Mit der heutigen Regelung ist 
der Eigentümer für die Hausinstallation selbst verantwortlich. Daher 
beabsichtigt die KFGS die Problemzone „Hausinstallation“ vom Eig-
entümer zu übernehmen und will diese in einem neuen „Vollservice“ 
integrieren. Damit kann die KFGS die Verantwortung bis zur Dose im 
Wohnzimmer übernehmen und die Sanierungskosten gehen voll zu 
Lasten der KFGS. Die Amortisation dieser Kosten fliesst via Gebühren 
zurück und ist mit CHF 2.- monatlich veranschlagt. 

 

 
Eine Haussanierung kostet: Für ein EFH ca. CHF 450.- bis 750.- (Im Schnitt also CHF 600.-). 

Für ein MFH pro Wohnung. CHF 400.- bis 600.- plus Verteilung im Keller. 
Die Amortisationszeit bei einer Gebühr von CHF 2.- dauert somit etwa 25 Jahre 

 
Die Verwaltung schlägt vor: Stimmen Sie dem Vollservice zu, so kann die Verwaltung eine Misch- 

rechnung vornehmen und folgenden Gebührenvorschlag unterbreiten: 
 

Heute Basisgebühr pro Monat CHF. 7.50 zuzügl. Urheberrechtsgebühr und MWST. 
Anpassung Tarif an Teuerung   plus CHF. 0.50  
Gebühr neuer Vollservice  plus CHF.   2.00 

Neue Basisgebühr pro Monat CHF. 10.00 zuzügl. Urheberrechtsgebühr und MWST.  
 

Die Verwaltung hofft auf eine zustimmende Mehrheit der Genossenschafter. 

Mit dieser Toplösung können wir jährlich einen erheblichen Beitrag leisten für die Stabilität an unserem 
Kabelnetz und Sie geniessen einen Vollservice bis zur Dose. Das bietet fast kein Netz in der Schweiz. 
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PS. Abonnenten, die bereits einen Servicevertrag bei 
der Cablecom abgeschlossen haben (auch CHF 2.-) 
werden von diesem befreit. 

 


